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(iculus und Rünartis des Pfarrarchivs, wo 2 hinterlegt Werden
müſ

9

te, u der Taufmatrik anzuziehen ſein, ohne daſs natürlich in
einem allenfalls auszufertigenden Taufſcheine Erwähnung davon 9e
ſchehe Würde jedo der Taufſchein 3u rein kirchlichen  wecken aus
zuſtellen ſein, ſo könnte der Pfarrer In einem eigenen ämtlichen
Schreiben an die betreffende geiſtliche ehörde den Inhalt des ob
erwähnten Protokolls bekanntgeben.

Bu weis Canonicus Profeſſor Dir Anton Skokd opole.
Ein ſchwieriger Umſtand bei Aufnahme einer

Brautbeichte betreffend die Schwangerſchaft der  raut.
Eine raut, B., geh vor dem Eheabſchluſs zur heiligen Beichte und
bekennt, daſs ſie von inem ritten ſchwanger gehe, wovon jedoch
ihr Bräutigam lichts wiſ Darf ſie die Ehe eingehen, ohne ſich
dem Bräutigam 3u offenbaren?

Mit Rückſicht auf die Ehe unterſcheidet mail Mängel, Umſtände,
we ein eigentliches ech de Bräutigams verletzen, und olche
die kein ricte ech ſchmälern, ondern bloß die Eheabſchließung
weniger wünſchenswert machen. Zu etzteren gehören: rmut, geringere
Herkunft, Mangel an Schönheit, erlu der eigentlichen Jungfrau⸗
ſchaft und ähnliches. Wa dieſe Umſtände betrifft, ſo darf die Braut
nicht urch üge bder Verſtellung den Bräutigam poſitiv un die Irre
führen, aber ſie iſt auch nicht 4α der Gerechtigkeit verpflichtet,
ſie zu offenbaren, auch dann nicht, benn ſie ausdrücklich darum
gefragt wird

ezügli der Corruptio chr der hl Alphonſus beſtimmt, wenn
der Bräutigam ierüber räg „Potest dissimulare aequivoce 16—

spondendo; tune enim 1  ngit. 86d OCCUIta vitium occultum.“
VIIL 864. Anders verhält eS ſich mit ängeln, welche das Recht

de. Bräutigams ſchmälern, wie B Infamie, Geſchlechtskrankheit
in In dieſe Claſſe von Mängeln iſt auch die Schwangerſchaft
Urch einen Dritten 3u rechnen. Lacroix begründet ausführlich

VI 183 Es ſündigt die Gerechtigkeit, ver eine chlechte,
verdorbene Ware für eine gute verkauft, beſonders, der Fehler
verborgen iſt Wenn auch die Braut den eſten Willen hat, den Aus
der 96e reſultierenden Schaden de Bräutigams 3 erſetzen (alendi
prolem alienam), ſo iſt ES immerhin fraglich, ob 1½4. Un
imſtande iſt Man wende nicht ein, daſs auch ein Eheweib, welches
Aus einem Ehebruche ein Kind hat, Ni verpflichtet iſt, davon den
Nann 3u verſtändigen, denn hier handelt eS ſich eine geſchloſſene
quονα Vinculum unlösbare Ehe und um die traurigſten Folgen,
welche Aus der Offenbarung für die Familie entſtehen würden,
bei der Braut aber erſt —um eine zu ſchließende Ehe, wobei auch
aus der Mittheilung ſie llein Nachtheil aben wird, und in Rechts⸗
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colliſionen prävaliert das Recht des Unſchuldigen bvor Bentt oer Schul⸗
igen Kurz und gut, Bertha hat die Pflicht ihren Uſtan dem
Bräutigam 3u entdecken, Uie auch St. Alphonſus ehr (L VII
11 86  155 éxCipitur 1 Falls ſie ſleſe Pflicht nicht ennt, hat ſie der
Confeſſar darüber 3u unterrichten, wenigſtens dann, penn ſie ſelbſt
M Aufſchluſs bittet; iſt ſie 90ha Hde und kann man hoffen, daſs
ſie gehorcht, ſo iſt ſie gleichfalls 3u mahnen. Hat aber der Confeſſar
triftigen Grund zur Vermuthung, daſs eine Mahnung ru  0
bleibt, ſo ſchweige EL und laſſe ſie 90h Hde

2—— er venn, wie im Caſus iegt, Bertha unmittelbar vor dem
Abſchluſs der Ehe 2  E Wenn ſie Iu große Gefahr 2  E  äme, daſs
durch die Offenbarung die Ehe noch Im letzten Momente threr
nicht geringen öffentlichen hande verhindert würde? Man wird
unterſcheiden müſſen. Es kann ſein, daſs der Bräutigam nicht darauf
kommen wird, daſs das 3u hoffende Kind einen anderen Qter hat,

penn die Empfängnis erſt vor kurzer Zeit ſtattgefunden; 10
venn auch das Kind IM Mutterſchoße ſchon mehrere Monate alt iſt,
ſo die Vermuthung doch für die heliche Geburt 138
IN dieſer Vorausſetzung kann man die Braut N verpflichten,
Unter Verweigerung der Losſprechung 3u threr größten Beſchämung
ſich 3u offenbaren, vorausgeſetzt, daſs ſie entſchloſſen iſt, Alle
u thun, was in ihren Kräften legt, um den erwachſenden haden
für den Mann und die etwaigen ehelichen Kinder hintanzuhalten.
Zu einer ſo außerordentlichen Beſchwerde te die In ede ſtehende,
die einen wahren erobiſchen Aet involviert, kann Bertha nicht ver

pflichtet werden. hr Schade an Ehre und Namen überragt,
weil der Idnung nach bher den eventuellen haden an den
Glücksgütern de  Manne ſt 68 aber wahrſcheinlich oder ogar
nothwendig, daſs der Bräutigam den vahren Sachverha erfährt,
indem die Zeit der Geburt nahe ſt, ſo möchte ich wieder Unter⸗
ſcheiden 16 nach dem Eindrucke, welchen der Betrug der Braut auf
ihn machen wird Es kann doch wohl vorkommen, daſs nan ver.

nünftigerweiſe vermuthet, der Mann werde ich bald geben und
Nachſicht üben

Unter dieſer Vorausſetzung kann ſie auch ſchweigen; nicht aber
wenn dieſer Betrug, wie wohl 3u befürchten iſt, eine ſehr unglückliche 9e
vermuthen läſ

2

, oder etwa gar 3u befürchten wäre, der Mann würde
das allgemeine bürgerliche Geſetzbuch zuhilfe rufen, die ache vor

Gericht bringen, auf Scheidung und nicht Of thoro t mensa.,
ſondern ogar A vVineulo antragen, Wozu ihm 10 die Möglichkeit e⸗
boten iſt, da der mit kirchlicher Geſetzgebung im rellen Widerſpruch
ſtehende lautet „Wenn ein Ehemann ſeine Gattin nach der
Verehelichung bereits von einem Andern geſchwängert Ndet, ſo kann—
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Eöllſionen prävaliert das Recht des Unſchuldigen vor demn des Schul⸗

digen. Kurz und gut, Bertha hat die Pflicht ihren Zuſtand dem

Bräutigam zu entdecken, wie auch St. Alphonſus lehrt (L. VII.

n. 865 excipitur 1.). Falls ſie dieſe Pflicht nicht kennt, hat ſie der

Confeſſar darüber zu unterrichten, wenigſtens dann, wenn ſie ſelbſt

um Aufſchluſs bittet; iſt ſie bona fide und kann man hoffen, daſs

ſie gehorcht, ſo iſt ſie gleichfalls zu mahnen. Hat aber der Confeſſar

triftigen Grund zur Vermuthung, daſs ſeine Mahnung fruchtlos

ble

ibt, ſo ſchweige er und laſſe ſie bona tide.

Aber wenn, wie im Caſus liegt, Bertha unmittelbar vor dem

Abſchluſs der Ehe beichtet? Wenn ſie in große Gefahr käme, daſs

durch die Offenbarung die Ehe noch im letzten Momente zu ihrer

nicht geringen öffentlichen Schande verhindert würde? Man wird

unterſcheiden müſſen. Es kann ſein, daſs der Bräutigam nicht darauf

kommen wird, daſs das zu hoffende Kind einen anderen Vater hat,

z. B. wenn die Empfängnis erſt vor kurzer Zeit ſtattgefunden; ja

wenn auch das Kind im Mutterſchoße ſchon mehrere Monate alt iſt,

ſo ſteht die Vermuthung doch für die eheliche Geburt. (§ 138 a. b. G.)

In dieſer Vorausſetzung kann man die Braut nicht verpflichten,

unter Verweigerung der Losſprechung zu ihrer größten Beſchämung

ſich zu offenbaren, vorausgeſetzt, daſs ſie entſchloſſen iſt, Alles

zu thun, was in ihren Kräften liegt, um den erwachſenden Schaden

für den Mann und die etwaigen ehelichen Kinder hintanzuhalten.

Zu einer ſo außerordentlichen Beſchwerde wie die in Rede ſtehende,

die einen wahren heroiſchen Act involviert, kann Bertha nicht ver⸗

pflichtet werden. Ihr Schade an Ehre und gutem Namen überragt,

weil der Ordnung nach höher, den eventuellen Schaden an den

Glücksgütern des Mannes. — Iſt es aber wahrſcheinlich oder ſogar

nothwendig, daſs der Bräutigam den wahren Sachverhalt erfährt,

indem z. B. die Zeit der Geburt nahe iſt, ſo möchte ich wieder unter⸗

ſcheiden je nach dem Eindrucke, welchen der Betrug der Braut auf

ihn machen wird. Es kann doch wohl vorkommen, daſs man ver⸗

nünftigerweiſe vermuthet, der Mann werde ſich bald geben und

Nachſicht üben.

Unter dieſer Vorausſetzung kann ſie auch ſchweigen; nicht aber

wenn dieſer Betrug, wie wohl zu befürchten iſt, eine ſehr unglückliche Ehe

vermuthen läſst, oder etwa gar zu befürchten wäre, der Mann würde

das allgemeine bürgerliche Geſetzbuch zuhilfe rufen, die Sache vor

Gericht bringen, auf Scheidung und zwar nicht bloß a thoro et mensa,

ſondern ſogar a vinculo antragen, wozu ihm ja die Möglichkeit ge⸗

boten iſt, da der mit kirchlicher Geſetzgebung im grellen Widerſpruch

ſtehende § 58 lautet: „Wenn ein Ehemann ſeine Gattin nach der

Verehelichung bereits von einem Andern geſchwängert findet, ſo kann

er ... fordern, daſs die Ehe als ungiltig erklärt werde“. In dieſem

Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“, 1890, IV.

58ordern, daſs die Ehe als ungiltig Trklärt werde“. In dieſem

Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“, 1890, 58
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Falle überwiegen die nachtheiligen Folgen den Schaden an threr Ehre
noch zurücktreten.und muſs ſie auch Im letzten Momente

Wien. ebrg reund,
Rector des Redemptoriſten⸗Collegiums.

XI (Exemtion der Ordensgemeinde bei Beerdigung
ein Ordensmitgliede außerhalb des Ordenshauſes
auf dem Ortsfriedhofe.) odeſtus, der Superior einer Ordens⸗
gemeinde, eräth gelegentlich des Ode eines Mitbruders mM nicht
eringe Verlegenheit. Bisher waren die Verſtorbenen In der Gru
der Kloſterkirche egraben worden. Nach einer neuen Verordnung
der weltlichen Behörde en die Religioſen glei allen andern auf
dem Ortsfriedhofe ihre Ruheſtätte nden Der Pfarrer Severus hatte
ſich nun verlauten laſſen daſs EL die Religioſen die Leichenfeier un
threr Kirche, wie gewöhnlich, werde halten laſſen, den Leichenzug
Friedhofe jedo ſelbſt leiten und die Einſegnung dortſelbſt vornehmen
werde, da dies ſeinen Rechten gehöre Die Religioſen, denen die
Aeußerung des arrer 5 ren gekommen, behaupten dagegen,
daſs ihnen das Recht der exempten Beſtattung ihres Mitbruders, wie
früher, uſtehe Um einer olliſion zuvorzukommen, begibt ſich
Modeſtus Uum Pfarrer, bei dem * nach ängerer Verhandlung und
vorbehaltlich höherer Entſcheidung folgendem Vergleiche Iomm
Der Pfarrer enthält ſich der Intervention bei dem Leichenbegängniſſe;
die Religioſen hingegen en die EI nicht auf dem gewöhnlichen
Wege durch das Dorf, ondern ur thren Garten und ber ihre
Felder zum Friedhofe bringen, und 0 ohne Glockengeläute und
ohne alles epränge. Die Leichenfeier nde nach dieſer Abmachung
＋ Nach derſelben ragen der Pfarrer und die Religioſen bei den
öheren ern An, ob eS ferner bei dieſem Abkommen leiben önne
und mu Welchen eſchei aAben die höhern Obern zu geben?

Da eS einem Zweifel unterliegt, daſ das Recht, welches die
Religioſen Uher ausübten, indem ſie ihre Todten In der eigenen
ru ohne Intervention des arrer begruben, ein wahre  — wirk⸗
liches, von der Kirche ihnen zugeſtandenes Recht eweſen, ſo kann
NuLr In rage kommen: rſtens, ob dieſes Recht infolge der

Verhältniſſe U verlorengegangen, und venn
nicht, zweitens, ob CS noch Ivn gleicher eiſe, wie früher,
ausgeübt werden kann. Daſs die er rage Im negativen Sinne
beantwortet werden muſs, iſt leicht zu beweiſen. Das ſichere echt,
welches die Religioſen auf eine xempte Beſtattung und Leichenfeier
hatten, könnte unter den euen Verhältniſſen der Friedhöfe NuL Qus
zwei Gründen verlorengegangen ſein, nämlich Een  E weil die
ſtaatliche Verordnung, der zufolge In Zukunft die Verſtorbenen der
religiöſen Gemeinden auf dem öffentlichen Friedhofe beſtatten ſind,


